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Kinofoyer Lux  Statuten 

1. Name und Sitz 

Unter dem Namen «Kinofoyer Lux» besteht ein Verein mit nicht wirtschaftlichem Zweck im Sinne von 
Artikel 60 ZGB mit Sitz in Affoltern a/A. 

2. Zweck 

Zweck des Vereins ist die Förderung des kulturellen Angebotes im Bezirke Affoltern, insbesondere 
durch nicht kommerzielle Vorführungen von Filmen, denen ein kultureller Wert zukommt, die aufgrund 
ihrer künstlerischen Gestaltung, ihres historischen Interesses, ihres Zeugnischarakters oder ihrer 
formalen Neuigkeit sehenswert sind. 

3. Tätigkeit 

Das Kinofoyer Lux organisiert regelmässig Filmvorführungen insbesondere für seine Mitglieder. 

4. Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft steht allen Personen offen. Es bestehen folgende Mitgliederkategorien 
• Mitglieder 
• Aktivmitglieder 
• Gönnermitgliedschaft 

Die Mitgliederbeiträge werden von der Generalversammlung festgelegt. Sie gelten jeweils bis zu einem 
allfälligen Änderungsbeschluss. 

5. Organisation 

Die Organe des Verein sind 

• Generalversammlung 
• Vorstand 
• Arbeitsgruppen 
• Rechnungsprüfungskommsion 

6. Generalversammlung 

Die ordentliche Generalversammlung findet einmal jährlich statt, eine ausserordentliche, wenn der 
Vorstand es beschliesst oder wenn ein Fünftel aller Mitglieder die Einberufung verlangt.  
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, Aktivmitglieder und Gönnermitglieder. Die Generalversammlung 
wählt den Vorstand und die Revisoren. Sie genehmigt die Jahresrechnung und  den Jahresbericht, 
beschliesst über Statutenänderungen und die Auflösung des Vereins und legt die Grundzüge der 
Vereinstätigkeit fest.  



www.kinolux.ch / info@kinolux.ch 

7. Vorstand 

Der Vorstand besteht aus mindestens 5 Mitgliedern. Er konstituiert sich selbst. Er trifft sich nach 
Bedarf. Er führt die Geschäfte des Vereins. Wichtige Entscheide legt er der Versammlung der 
Arbeitsgruppen oder der Generalversammlung vor. Er kann Arbeitsgruppen einsetzen. 
Der Vorstand entscheidet mit einfachem Mehr der Anwesenden (mindestens 3 Personen) oder per 
Telefon/Mail (mindestens die Hälfte des Vorstands).  

8. Arbeitsgruppen 

Der Vorstand oder die Generalversammlung können Arbeitsgruppen einsetzen. Folgende Gruppen 
sind regelmässig zu besetzen: 

• Filmauswahlgruppe 
• Technik  
• Bargruppe  
• Werbung  
• Kasse  

Weitere Gruppen werden nach Bedarf eingesetzt. 

9. Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission besteht aus wenigstens einem Mitglied und einem Ersatzmitglied. 
Sie prüft die Jahresrechung des Vereins und erstattet der Mitgliederversammlung darüber Bericht. 

10. Mitgliederbeiträge / Finanzen / Haftbarkeit 

Der Verein finanziert seine Tätigkeit durch: 
• Einnahmen aus Veranstaltungen 
• Mitgliederbeiträgen 
• Spenden 
• Gönnerbeiträgen 
• Sponsoring 
• Freiwilligenarbeit 
• Weiteren Einnahmen aus der Vereinstätigkeit. 

 
Jedes Mitglied ist zur Zahlung regelmässiger Beiträge verpflichtet. Die Mitgliederbeiträge werden von 
der Generalversammlung in einem separaten Reglement festgelegt. 
Für die Verpflichtungen des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. 

Vereinsmitglieder sind ausschliesslich mit dem festgelegten Mitgliederbeitrag haftbar. Jede weitere 
persönliche Haftbarkeit für vom Verein eingegangener Verpflichtungen entfallen. 

11. Auflösung 

Die Auflösung des Vereins erfolgt über die Generalversammlung. Dazu ist eine 2/3.-Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder erforderlich. 

Gleichzeitig mit dem Auflösungsbeschluss muss über eine Nachfolgeorganisation befunden werden. 
Diese wird durch die relative Mehrheit der an der Generalversammlung Anwesenden bestimmt. Das 
gesamte Vereinsvermögen fällt dieser Nachfolgeorganisation zu. Wird keine solche bestimmt obliegt 
es der Generalversammlung über dessen Verwendung zu bestimmen. 

 
Die Statuen wurden an der Gründungsversammlung vom 20.Juli 1989 genehmigt und  
am 27.09.2009 revidiert. 


